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gleichen Jahr vorzunehmen. Alle Rechnungen 
und Belege dazu müssen auf bewahrt werden.

Aber nicht alle Kosten können als Unterhalt 
bei den Steuern abgezogen werden. «Wenn 
zum Beispiel ein Wintergarten angebaut oder 
ein Swimmingpool neu eingebaut wird, stellen 
diese Kosten eine Wertvermehrung dar und 
sind nicht als Unterhaltskosten absetzbar», 
erklärt Brigitte Kaiser. Solche Kosten können 
erst bei einem Verkauf der Liegenschaft in der 
Grundstück ge winn-Steuererklärung geltend 
gemacht werden. 

Welche Belege werden benötigt?
Wichtig ist, dass alle Belege während des lau-
fenden Jahres gesammelt werden. Dazu ge-
hö ren Lohnausweise, Zinsausweise und 
Be rufs  aus lagen, aber auch weitere Belege, 
die allenfalls steuerlich in Abzug gebracht 
werden können. Dies vereinfacht das Ausfül-
len der Steuererklärung. Eine übersichtliche 
Checkliste über alle benötigten Belege gibt’s 
beispielsweise auf www.steuerteam.ch.
Wem das grosse, weisse Couvert aber nach 
wie vor ein Gräuel ist: Am 28. Feb. ist Steuer-
Samstag bei Kaiser Buchhaltungen in Win-

terthur! Ganz unkompliziert sämtliche Steuer -
 unterlagen einpacken und an der Ru dolfstr. 31 
vorbeibringen. Zeitsparend und nerven-
schonend. Es steigert das gute Gefühl, wenn 
garantiert keine Abzüge vergessen werden.

Niemand macht es gern, deshalb wird das 
Ausfüllen der Steuererklärung meistens 
auf die lange Bank geschoben. Welche 
Belege müssen beigelegt werden? Was ist 
alles ab zugsberechtigt? Und wie kann 
man eigentlich Steuern sparen? Wertvolle 
Tipps von der Steuerexpertin, damit die 
Steuererklärung im Nu erledigt ist.

Gehören Sie auch zu denjenigen, die das 
grosse Couvert mit der Steuererklärung erst 
einmal in die hinterste Ecke verstauen? Leider 
weder aus den Augen noch aus dem Sinn – 
irgendwann kommt man nicht mehr darum 
herum, sich der leidigen Angelegenheit anzu-
nehmen. Steuer ex per tin Brigitte Kaiser von 
Kaiser Buchhaltungen in Winterthur hat einige 
Tipps für Sie zusammen gestellt. 

Liegenschaftsunterhalt
Bei Liegenschaften, die selbst bewohnt oder 
ver mietet werden, können jährlich ein Pau-
schal betrag oder die effektiven Unterhalts-
kosten abgezogen werden. Die Pauschale 
beträgt 20 Prozent des Eigenmietwertes oder 
der erzielten Mietzinseinnahmen. Wenn bei-
spielsweise der Eigenmietwert 25 000 Franken 
beträgt, kann eine Pauschale von 5000 
Franken ohne Nach weis in Abzug gebracht 
werden. Es empfiehlt sich deshalb, eine 
Renovation oder Ersatzbe schaf fungen für 
Bad/Küche/Heizung etc. wenn mög lich im 
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oder deklarieren? Genau für diesen Fall 
sieht der Gesetzgeber eine vereinfachte 
Regelung vor. Wer als Erbe ein solches 
Konto dem Steueramt gegenüber dekla-
 riert, schuldet Nach steuern und Ver-
zugs  zinsen nicht für zehn Jahre, son-
dern lediglich für drei Steuerperioden. 

Bald handeln
Vieles deutet darauf hin, dass die 
Selbstanzeige – zumindest für Länder, 
mit denen der Datenaustausch 2018 
startet – nur noch bis im Herbst 2018 
straflos möglich ist. Die Eidgenössische 
Steuerverwaltung stellt sich auf den 
Standpunkt, spätestens ab 30. Sep-
tem ber 2018 müsse der Steuerpflichtige 
annehmen, dass die Steuerverwaltung 
via den automatischen Informationsaus-
tausch Kenntnis von nicht deklarierten 
ausländischen Konten habe. Ab diesem 
Zeitpunkt sei eine straflose Selbst-
anzeige für solche Einkommensfaktoren 
nicht mehr möglich. Noch offen ist, wie 
die einzelnen Kantone dies beurteilen.
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Besitzen Sie ein Bankkonto im Aus-
land, das Sie in Ihrer Steuer-
erklärung bisher nie deklariert ha-
ben? Mit dem automatischen 
In formations austausch (AIA) ab 1. 
Januar 2018 schliesst sich das 
Zeitfenster für die straflose Selbst-
anzeige von auslän dischen Bank-
guthaben allmählich.

Ab 1. Januar 2018 tauscht die Schweiz 
im Rahmen des Automatischen Infor-
ma tionsaustauschs (AIA) mit 38 Part-
ner staaten Bankinformationen aus 
und leitet diese an die Steuerbehörden 
wei ter. Zu diesem Kreis gehören unter 
an derem alle 28 Mitglieder der EU. 
Ent deckt der Schweizerische Fiskus 
dabei ein ausländisches Konto, das 
Sie in Ihrer Steuererklärung bisher nie 
auf ge führt haben, können die Kon-
sequen zen unangenehm werden. Ne-
ben der Nachsteuer und den 
Ver  zugs zinsen über die letzten zehn 
Jahre müssen Sie mit einer Busse 
rechnen.

Frühzeitig handeln
Wer dieser Busse entgehen will, hat 
die Möglichkeit zur straflosen Selbst-
an zeige beim kantonalen Steueramt. 
Eine solche ist aber nur für Einkommen 
oder Vermö gen möglich, von denen 
der Fis kus selber noch keine Kenntnis 
erlangt hat. Für Werte hingegen, über 
die das Steueramt anderweitig 
Kenntnis erhal ten hat – durch den 
automatischen Datenaustausch oder 
auf anderem Weg – ist die straflose 
Selbstanzeige nicht mehr möglich. 

Vereinfachung für Erben
Wer eine Erbschaft macht, bei der ein 
undeklariertes Bankkonto im Ausland 
auftaucht, sieht sich unfreiwillig mit 
einer Steuerhinterziehung konfrontiert. 
Was nun? Dieses Konto verheimlichen 

Straflose Selbstanzeige: Die Uhr tickt

www.steuerteam.ch/wy

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse    

Kaiser GMBH

Buchhaltungen 

    für Kleinstfirmen         KMU

    Privatpersonen

Wenn Sie Ihre steuer-sorgen loswerden 
und dabei erst noch Zeit, Geld und Nerven 
sparen möchten, dann sprechen Sie 
mit uns; Ihrem persönlichen Treuhandbüro 
beim Bahnhof Winterthur.

rufen sie uns an: 052 202 84 84

Rudolfstrasse 31  
8400 Winterthur  
steuern@kaiser-
buchhaltungen.ch

Nicht beim Ausfüllen der Steuererklärung, sondern durch frühzeitige Planung und optimales 
Zusammenspiel von Vermögensstruktur, Schulden oder Altersvorsorge lassen sich Steuern 
sparen – geschäftlich und privat. Wir unterstützen Sie gerne – bei Bedarf auch mit weiteren 
treuhänderischen Dienstleistungen. Für detaillierte Information: www.mf-treuhand.ch

Mannhart & Fehr Treuhand AG,   
Winkelriedstrasse 82, 8203 Schaffhausen, Telefon +41 52 632 20 20, Fax +41 52 632 20 21
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In steuerlichen Fragen stehen wir Ihnen 
von Anfang an zur Seite und beraten Sie kompetent 
und freundlich. 

Lassen Sie sich in einem persönlichen Gespräch von 
unserem Fachwissen überzeugen.

– Steuerberatung natürlicher Personen
–	 Steuerberatung	juristischer	Personen
– Treuhand-Dienstleistungen

ANOBIS	Langellotti	Treuhand	AG
Alfonso	Langellotti	/	Sandro	Herren

Kaltenbacherstr. 24, 8260 Stein am Rhein
Werkhofstrasse 6, 8451 Kleinandelfingen

Telefon +41 52 338 18 18 / Fax +41 52 338 18 19
info@anobisag.ch
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